
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 Bgld. LKG Rechte und Pflichten
der Mitglieder

 Bgld. LKG - Burgenländisches Landwirtschaftskammergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.12.2020

(1) Die Mitglieder der Landwirtschaftskammer sind berechtigt,

a) das aktive und passive Wahlrecht für die Wahl der Organe der Landwirtschaftskammer auszuüben,

b) die Einrichtungen der Landwirtschaftskammer einschließlich der fachlichen Beratung in Anspruch zu

nehmen.

(2) Mindestens 5 % der bei der letzten Landwirtschaftskammerwahl wahlberechtigten Kammermitglieder haben das

Recht, an die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer schriftliche Anträge zu stellen. Die

Unterstützungserklärung für einen Antrag hat zu enthalten:

1. Name, Anschrift und eigenhändige

Unterschrift;

2. die Erklärung, wahlberechtigt zu sein; Datum.

(3) Die Vollversammlung ist verp ichtet, einen gemäß Abs. 2 gestellten Antrag zu behandeln und darüber

abzustimmen.

(4) Der Erstunterzeichner oder eine im Antrag als dessen Sprecher angeführte Person, welche kammerzugehörig sein

muss, kann den Antrag in der Vollversammlung mündlich begründen. Der Einberufer der Vollversammlung hat den

Erstunterzeichner und den Sprecher rechtzeitig einzuladen.

(5) Weist die Vollversammlung den Antrag zuständigkeitshalber einem anderen Organ zur weiteren Behandlung zu, so

ist dieses verp ichtet, den Erstunterzeichner und den Sprecher zu der Sitzung, in der der Antrag behandelt wird,

einzuladen. Der Erstunterzeichner und der Sprecher können den Antrag in dieser Sitzung mündlich begründen. Wird

der Antrag dem Präsidenten zugewiesen, hat dieser die P icht zur Information über die Behandlung des Antrages

gegenüber dem Erstunterzeichner und dem Sprecher.
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